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II. Antwort des Staatsrats 

1. Das Petitionsrecht gestattet jeder Person, jederzeit Bitten, Vorschläge, Kritiken oder 

Beschwerden an die zuständigen Behörden zu richten. Eine der wichtigsten Funktionen des 

Petitionsrechts ist es, den Bürgerinnen und Bürgern einen gewissen Einfluss auf die Entscheid-

findung der Staatsorgane zu ermöglichen, auch wenn eine Petition nicht die gleiche rechtsbin-

dende Wirkung hat wie eine Initiative oder ein Vorgehen anhand eines Referendums. Zudem 

erlaubt das Petitionsrecht nicht, gerichtliche Verfahren in Frage zu stellen. 

2. Im vorliegenden Fall ersuchen die Petitionäre die Gemeindebehörden von Estavayer-le-Lac, auf 

den Abbruch der alten Fischerhütten auf der Halbinsel mit dem Platz Nova Friburgo und dem 

Hafen zu verzichten, da diese zwar bescheidenen Gebäude gemäss dem Verfasser der Anfrage 

Zeitzeugen einer alten Tradition sind. Es sei bemerkt, dass der Abbruchentscheid vollständig 

rechtskonform getroffen wurde. Er war sogar Gegenstand einer Beschwerde beim Kantonsge-

richt, die abgewiesen wurde. Im Verlauf dieses Verfahrens wurde der geschichtliche Aspekt bei 

der Abwägung der verschiedenen Interessen zwar berücksichtigt, war aber nicht ausschlagge-

bend. 

3. Abgesehen davon, dass die Petitionäre den historischen Wert der fraglichen Hütten anders 

beurteilen als die zuständigen Behörden, legten sie keine Argumente dar, die es erlaubt hätten, 

den aus rechtlicher Sicht rechtskräftig gewordenen Entscheid grundsätzlich in Frage zu stellen. 

Der Staatsrat kann dem Antrag des Verfassers der Anfrage nicht beipflichten, welcher der 

Institution des Petitionsrechts eine grössere Tragweite geben möchte als die oben beschriebene, 

und zwar dass die Petitionäre an die Stelle der demokratisch gewählten Behörden, welche die 

ganze Bevölkerung vertreten, treten. 
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